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Allgemeines

Die Kehrichtgebühren werden in den 
Gemeinden Buch, Hemishofen, Ram-
sen und Stein am Rhein nach dem 
Verursacherprinzip erhoben, d.h. die 
Gebühr ist im Preis der Kehrichtsäcke 
oder der entsprechenden Gebühren-
marke enthalten. 

Durch konsequentes Aussortieren wie-
derverwertbarer Abfälle sowie durch 
umweltbewusstes Einkaufen können 
die Abfuhrmengen wesentlich reduziert 
werden.

Beachten Sie die Sammelstellen und 
Spezialabfuhren in Ihrer Gemeinde. 

Ordentliche Kehrichtabfuhr 

Für die ordentliche Kehrichtabfuhr sind 
folgende Abfallstoffe zugelassen: 

Abfälle,
die in den Haushaltungen regelmässig 
anfallen
Abfälle
aus Büros, Aufenthalts- und Wohn-
räumen von Geschäfts- und Verwal-
tungsgebäuden
Abfälle
aus Hotels, Gaststätten, Grossküchen 
und Kantinen sowie gewerbliche 
Abfälle
Sperrgüter
müssen vorher mit dem Bauamt der 
Gemeinde abgesprochen oder zu den 
Entsorgungsplätze gebracht werden 

Neu zugelassen: Kleinmengen Spei-
seöl, ca. 0,5 – 1 Liter pro 35-Liter-
Kehrichtsack, sowie einzelne Trinkglä-
ser oder Porzellanteller und -tassen. 
Nicht zugelassen sind mit Flüssigkei-
ten gefüllte Gefässe, Farbwaren, Ex-
plosivstoffe, Batterien, Autopneus, 
Bauschutt, verfaulte Gartenabfälle, 
Tierkadaver, Abfälle aus Metzgereien 
oder Hausschlachtungen, Geräte wie 
Radios, Fernsehgeräte, Computer, 
Industrieabfälle und Schlämme. 
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Bereitstellung

Die Bereitstellung des Kehrichts hat 
jeweils am Morgen des Abfuhrtages 
(06.30 Uhr), keinesfalls aber schon 
am Vortag, in folgenden Behältnissen 
zu erfolgen: 

Offizielle Kehrichtsäcke des Entsor-
gungs-Verbandes Bezirk Stein in den 
Grössen 35 und 60 Liter, welche 
zuzubinden sind. 

Private, gut verschlossene Säcke
(Futtersäcke, Kunstdüngersäcke, nicht 
offizielle Kehrichtsäcke usw.) mit Ge-
bührenmarke versehen. 

Gut verschnürte Bündel, je nach Vo-
lumen mit Gebührenmarken versehen. 

Norm-Container von 800 Liter Inhalt,
die mit einer Containermarke versehen 
sind (Jahrespauschale für ein- oder 
zweimalige Leerung pro Woche oder 
Marke für Einzelleerung).

Container für Mehrfamilienhäuser und 
Siedlungen sind gestattet. Es bieten 
sich folgende Möglichkeiten zur Ent-
sorgung an: 
- Gebührenmarken für Container 
- offizielle Kehrichtsäcke 
- Säcke mit Gebührenmarken 
Private Behälter und Bündel sind ne-
ben dem Container, mit Gebührenmar-
ken versehen, bereitzustellen. 

Abfuhrmengen, welche die übliche 
Kehrichtabfuhr übersteigen, wie z.B. 
Haushalts- oder Geschäftsauflösun-
gen, sind direkt zu entsorgen (privater 
Muldenservice).

Auskünfte

Weitere Fragen zur Entsorgung be-
antwortet Ihnen gerne der Entsor-
gungsreferent Ihrer Gemeinde oder 
das Bauamt Stein am Rhein, 
Telefon 052 741 24 93. 

Ablagerungsverbot

Jedes Ablagern von Abfällen ist auf 
dem ganzen Gebiet des Bezirks Stein 
verboten. Abfälle dürfen auf keinen Fall 
zerkleinert oder gemahlen und in die 
Kanalisation gebracht werden. 
Abfälle dürfen nicht im Freien ver-
brannt werden. Ausgenommen sind 
pflanzliche Abfälle aus Garten, Feld 
und Forst, wenn keine übermässigen 
Immissionen entstehen. 

Strafbestimmungen

Vorsätzliche und fahrlässige Zuwider-
handlungen gegen die vorstehenden 
Bestimmungen werden nach dem 
Reglement über die Abfallentsorgung 
sowie die Separatsammlungen (Art. 32) 
geahndet. Die einschlägigen eidgenös-
sischen und kantonalen Strafbestim-
mungen bleiben vorbehalten. 

Gebühren

In den Verkaufspreisen der offiziellen 
Säcke und Marken sind neben den 
Herstellungskosten auch die Kosten 
der Abfuhr und Verbrennung inbegrif-
fen. Die Preise sind auf Seite 8, 
Kehrichtabfuhr-Gebühren ersichtlich.
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Verkaufsstellen

Offizielle
Kehricht-
säcke
35 Liter 

Offizielle
Kehricht-
säcke
60 Liter 

Gebühren-
marken

Container-
bänder

Jahres-
pauschale

Buch
Zentralverwaltung
Frau Feser 
Lindenplatz
Dienstag 9-11Uhr 

x x x x

Hemishofen
Gemeindekanzlei x x x

Ramsen
Gemeindekanzlei x x
Bäckerei Zur Sonne x x
Landi x x x x
Rupf
Migros-Detaillist

x x x x

Autohaus Moskau 
(Esso-Shop)

x x x x

Volg x

Stein am Rhein

Bäckerei Marty x x x
Drogerie Hottiger x x x
Kiosk Internetcafé an 
der Oberstadt 16 

x x

Metzgerei Zum 
Pelikan, M. Bader 

x x

Migros x x x
Volg x
Stadtpolizei
Rathaus

x x x



4

Kehrichtabfuhr-Plan

Die wöchentliche Abfuhr von Hauskehricht findet wie folgt statt: 

Buch: Mittwochmorgen (ab 07.00 Uhr)
Hemishofen: Mittwochmorgen (ab 07.00 Uhr) 
Ramsen: Mittwochmorgen (Sammelstellen beim gelben „K“) 
Stein am Rhein: Montagvormittag und Donnerstagvormittag (ab 07.00 Uhr) 
 Sammelstellen sind mit einem Schild   oder einem „K“ auf
 der Strasse gekennzeichnet 
   
Die Abfälle sind erst am Abfuhrtag an den Sammelstellen vorschriftsgemäss 
bereitzustellen.

Ausnahmen

An den Feiertagen, die auf einen Montag, Mittwoch oder Donnerstag fallen,  
finden keine Kehrichtabfuhren statt. Ebenfalls kann die Abfuhr an Brücken- 
tagen ausfallen. 

Fallen zwei Abfuhrtage nacheinander aus, tritt eine Sonderregelung in Kraft 
(Sie werden rechtzeitig informiert).

Sperrgut

Das Sperrgut, wie Matratzen, Polstermöbel, Möbelstücke, Teppiche, Skier, Liege-
stühle usw., können in den Entsorgungsplätzen in Stein am Rhein und Ramsen 
entsorgt werden. Öffnungszeiten siehe Seite 5.
Soll das Sperrgut mit der Kehrichttour mitgenommen werden, ist dies vorher mit dem 
Bauamt der Gemeinde abzusprechen.

Gross-Sperrgut ist zu zerkleinern (Holz < 1m, Alteisen < 2m).

Spezialabfuhren

Altpapier Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte usw. werden in allen Gemeinden 
des Entsorgungs-Verbandes Bezirk Stein durch die Schulen einge-
sammelt.

Die Daten der Altpapier-Sammlungen werden rechtzeitig publiziert.

Das Papier ist mit Schnur, gut gebündelt, am Morgen des Sammel- 
tages am Strassenrand bereitzustellen.
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Textilien Verschiedene Hilfswerke der Schweiz führen Altkleider-/Schuh- 
Sammlungen durch. Kleider und Schuhe sind in den dafür zugesandten 
Säcken wie bisher am Strassenrand bereitzustellen. 

Container für Altkleider stehen beim Bahnhofplatz Hemishofen, Park-
platz Volg in Ramsen, Entsorgungsplatz Chlosterwis in Stein am Rhein. 

Spezial-Entsorgung

Gifte /   Giftige, feuer- und explosionsgefährliche Stoffe, nicht mehr 
Medikamente verwendete Medikamente, Chemikalien aus Haushaltungen, Säuren, 

Laugen, Farbreste, Lösungsmittel aus chemischen Betrieben, Maler-
geschäften, Druckereien, Fotolabors usw. gehören weder in die
Kanalisation noch in den Kehricht. 

Grundsätzlich sind die Lieferanten und Verkaufstellen, ohne 
Gebühr, zur Rücknahme verpflichtet.

Das Datum der jährlichen Giftsammlung durch das kantonale 
Laboratorium wird mittels Flugblatt bekannt gegeben. Dabei 
können Gifte und Medikamente GRATIS abgegeben werden.

Öffnungszeiten

Entsorgungsplatz „Pünt“ Ramsen

 Dienstag 13.00 – 14.00 Uhr 
 Mittwoch 16.00 – 17.00 Uhr 
 Donnerstag 13.00 – 14.00 Uhr 
 Samstag 10.00 – 11.30 Uhr 

Entsorgungsplatz „Chlosterwis“ Stein am Rhein

 Dienstag 07.30 – 08.30 Uhr und 16.00 – 17.00 Uhr 
 Donnerstag 07.30 – 08.30 Uhr und 16.00 – 17.00 Uhr 
 Freitag  16.00 – 17.00 Uhr 
 Samstag 09.00 – 11.30 Uhr 
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Sammelstellen

Glas Glas-Sammelstellen befinden sich an folgenden Orten: 

Buch:  neben Feuerwehrmagazin 
Hemishofen:  Bahnhofplatz 
Ramsen:  Parkplatz Volg 
Stein am Rhein:  Entsorgungsplatz Chlosterwis 

Mit Rücksicht auf die Anwohner ist es nicht gestattet, nachts 
(20.00 bis 07.00 Uhr) sowie an Sonn- und Feiertagen Glas in die 
Sammelcontainer zu werfen oder daneben zu deponieren. 

Nicht in die Sammelstellen gehören: Porzellan, Ton, Steingut, 
Spiegel- und Fensterglas, Trinkgläser. 

 Diese Stoffe gehören in die Bauschuttsammlung. 

PET PET-Sammelstellen befinden sich an folgenden Orten:

Ramsen: Volg, Landi, Migros 
Stein am Rhein: Entsorgungsplatz Chlosterwis, Migros, Volg 

 Alle PET-Verkaufsstellen sind zur Rücknahme verpflichtet. 
In die PET-Sammlung gehören nur Getränkeflaschen mit folgen-
dem Zeichen

Aluminium / Aluminium- und Dosen-Sammelstellen befinden sich an folgenden 
Konserven- Orten:
dosen
 Buch:  neben Feuerwehrmagazin 

Hemishofen:  Bahnhofplatz 
Ramsen: Parkplatz Volg
Stein am Rhein:  Entsorgungsplatz Chlosterwis 

Achtung! Dosen richtig vorbereiten: Papieretiketten entfernen / 
Dose im letzten Spülwasser reinigen / flachdrücken. 

Nebst Dosen können auch Alufolien (Silberpapier) in den Sammel-
behälter eingeworfen werden. 

Aluminium und Konservendosen werden neu zusammen ge-
sammelt.
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Die Grünabfälle wie kleine Mengen Hecken- und Rasenschnitt,
Stauden, Äste, Blätter usw. ohne Küchenabfälle können ganzjährig 
in den Grünmulden deponiert werden: 

Buch: - Entsorgungsplatz Pünt, Ramsen 
 - Kompostierplatz Stein am Rhein (Kläranlage) 

 Hemishofen: - Bahnhofplatz 
 - Kompostierplatz Stein am Rhein (Kläranlage) 

Ramsen: - Entsorgungsplatz Pünt

 Stein am Rhein: - Kompostierplatz Stein am Rhein (Kläranlage) 
- Muldenstandorte (Ortsplan letzte Inhaltsseite) 

Aus Kostengründen wird den Benutzern der Grünmulden empfoh-
len, das Grüngut direkt beim Kompostierplatz (Kläranlage, Hemis- 
hoferstrasse 93) zu entsorgen. 

Öffnungszeiten
Montag – Samstag  07.30 – 20.00 

 Sonntag    keine Anlieferung erlaubt

Die Zufahrt mit einem PW ist möglich. 

In Ramsen und Stein am Rhein wird ein Häckselservice für Grüngut 
angeboten.
Die genauen Daten werden frühzeitig publiziert.

Der Bevölkerung wird empfohlen, Küchen- und Gartenabfälle nach 
Möglichkeit selbst zu kompostieren. 

Alle Entsorgungsplätze und Sammelstellen können von den Einwohnerinnen 
und den Einwohnern der Gemeinden Buch, Hemishofen, Ramsen und Stein am 
Rhein, welche im Entsorgungs-Verband Bezirk Stein zusammengeschlossen 
sind, benutzt werden. 

Grüngut Privatpersonen
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NEU seit 1. Januar 2008 
kostenpflichtige Entsorgung von Grüngut aus

Gewerbe und Landwirtschaft 

Das Entsorgen von Grüngut auf dem Kompostierplatz in Stein am Rhein ist seit 
dem 1. Januar 2008 gebührenpflichtig!

Gewerbliche und landwirtschaftliche Anlieferer sind verpflichtet, direkt auf dem
Kompostierplatz gegen eine Gebühr von Fr. 28.–/m3, das Grüngut mittels 
Selbstdeklaration zu entsorgen. Die Benutzung der Grünmulden für Gewerbe 
und Landwirtschaft ist in allen Gemeinden verboten. 

Öffnungszeiten für Gewerbe und Landwirtschaft: 
Montag- Freitag   07.30 – 12.00  und 13.15 – 17.00 
Samstag und Sonntag keine Anlieferung erlaubt

Für Grossanlieferungen mit Traktor oder LKW ist die Zufahrt nur nach telefoni-
scher Voranmeldung ein Tag im Voraus (Tel. 052 741 24 93 oder 079 355 72 01) 
möglich. Dabei wird Ihnen der Code für das Torschloss bekanntgegeben. 

Auf dem Kompostierplatz ist der Informationsanschlag rechts vom Tor zu beachten. 

Die Abrechnung erfolgt quartalsweise gegen eine Mindestgebühr von Fr. 28.–. 
Barzahlung ist nicht möglich. 

Für Fragen: Tel. Betriebsleiter 052 741 24 93 

Kehrichtabfuhr-Gebühren

Offizielle Kehrichtsäcke
35 Liter, Rolle zu 10 Säcken Fr. 25.00 
60 Liter, Rolle zu 10 Säcken Fr. 43.00 

Gebührenmarke Fr. 2.45 
für private Säcke
  17 Liter ½ Marke 
  35 Liter  1 Marke 
  60 Liter  2 Marken 
110 Liter  3 Marken 

Container
Einzelleerung Fr. 47.00 

Jahrespauschale
Leerung 1x wöchentlich Fr. 1’975.00 
Leerung 2x wöchentlich Fr. 3’950.00 

Grüngut Gewerbe und Landwirtschaft
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Spezialabfälle-Gebühren

Die gesetzlich vorgeschriebene Beachtung des Verursacherprinzips erfordert die Ein-
führung eines Gebührentarifs für die Annahme von Spezialabfällen. 

Es gilt der Grundsatz, dass alle Spezialabfälle entweder gewogen oder gezählt wer-
den. Die ermittelte Menge wird mit dem kg- bzw. m3-Ansatz multipliziert und dem An-
lieferer bei den Entsorgungsplätzen Pünt in Ramsen und Chlosterwis in Stein am 
Rhein sofort in Rechnung gestellt. Der Betrag muss bar bezahlt werden. Die Quittung 
enthält die MwSt.-Nr. des Entsorgungs-Verbandes Bezirk Stein. 

Für jede Anlieferung wird eine Grundgebühr von Fr. 2.– verlangt. Unterschreiten 
Sonderabfälle nach Gewicht oder Volumen die Grundgebühr, muss nur die Grundge-
bühr bezahlt werden. Überschreiten sie die Grundgebühr von Fr. 2.–, werden die Fr. 
2.– angerechnet. 

Bei Abgabe gegen Rechnung, beträgt die Mindestgebühr pro Quartal Fr. 30.–.  

   
Alteisen max. Länge 2 m Fr. –.40 / kg 

Altholz behandelt / unbehandelt 
 Fr. –.40 / kg 

Altöl Speise- und mechanische Öle Fr. –.50 / kg 
 Privatpersonen: bis 5 kg gratis

Altpneus Altpneus sind direkt bei der Firma AUBA AG in Buch abzugeben. 

 Die Öffnungszeiten der Firma AUBA AG, Internationale Handels- 
 vertretungen, Steinerweg 115, 8263 Buch sind: 
 Montag bis Freitag: 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr 
 Samstag:   08.00 bis 12.00 Uhr 

Tarife:
 PW-Pneu ohne Felge  Fr. 5.– 
 PW-Pneu mit Felge Fr. 7.– 
 Motorrad-Pneu ohne Felge Fr. 5.– 
 Velo-/Moped-Pneu ohne Felge Fr. 3.– 
 LKW-/Traktor-Pneu vorne Fr. 15.– 
 LKW-/Traktor-Pneu ohne Felge Fr. 70.– 
  alle Preise inkl. MwSt. 

max. Länge 1 m 



Batterien Trockenbatterien sollen grundsätzlich bei den Verkaufsstellen 
zurückgegeben werden. Die Batterien können aber auch kostenlos 
auf dem Entsorgungsplatz Stein am Rhein abgegeben werden. 
Ramsen nur Autobatterien 

  Fr. 7.– / Autobatterie 

Bauschutt alle Arten (kein Asphalt) Fr. –.10 / kg 
 auch Fensterglas, Spiegel, Porzellan 

Elektronik- Rückgabe bei den Verkaufsstellen oder Entsorgungsplätzen gratis. 
schrott Bei Druckern ist der Toner oder die Tintenkartusche zu entfernen.

Farben, bei der jährlichen Giftsammlung gratis  
Lösemittel oder während dem ganzen Jahr in Stein am Rhein Fr. 1.– / kg 

Fernsehgeräte Rückgabe bei den Verkaufsstellen oder Entsorgungsplätzen gratis 

Haushalts- Rückgabe bei den Verkaufsstellen oder Entsorgungsplätzen gratis 
grossgeräte ausser Boiler und Heizkessel Fr. 30.– 

Kadaver Ramsen: Gross- und Kleintiere max. 200 kg während den Öffnungs-
zeiten des Entsorgungsplatzes Pünt (siehe Seite 5) 

Stein am Rhein nur Kleintiere bis max. 50 kg  Fr. –.90 / kg 

Karton  Fr. –.30 / kg 

Kühlschränke Rückgabe bei den Verkaufsstellen oder Entsorgungsplätzen gratis 

Neonröhren, Rückgabe bei den Verkaufsstellen oder Entsorgungsplätzen gratis 
Sparlampen

Sperrgut ist zerkleinert oder zerlegt anzuliefern Fr. –.30 / kg 

Styropor Für Privatpersonen Kleinmengen gratis  
Grosse Mengen von Privatpersonen Fr. 30.– / m3
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